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Übereinstimmende Abschnitte der Ordnungen 
über die Aufgaben und die Arbeitsweise 
der örtlichen Volksvertretungen, 
einschließlich des Sowjetsektors von Berlin 
vom 28.6.1961 (GBl. I S.52,75, 99,123,139) und 
vom 7.9.1961 (Sonderdruck des GBl. Nr. 341-347)

In der Deutschen Demokratischen Repu
blik, dem ersten deutschen Arbeiter-und- 
Bauern-Staat, übt die Arbeiterklasse im 
Bündnis mit den Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen werk
tätigen Schichten unter Führung der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands 
die politische Macht aus und baut den 
Sozialismus auf, entfaltet alle Kräfte des 
Volkes im Kampf um die Sicherung des 
Friedens und um die glückliche Zukunft 
unserer Nation.
Mit der Übernahme der hauptsächlichen 
Produktionsmittel in die Hände des Vol
kes wurde die Voraussetzung für die Ent
wicklung der sozialistischen Demokratie 
und für die Entfaltung aller schöpfe
rischen Talente und Fähigkeiten der Men
schen geschaffen. Die Arbeiter, die Ge
nossenschaftsbauern, die Angehörigen 
der Intelligenz und aller anderen Schich
ten der Bevölkerung schreiten gemein
sam in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland auf dem Wege 
zum Sozialismus vorwärts und schaffen 
sich in gemeinsamer Arbeit ein Leben in 
Frieden, Wohlstand und Glück.
Die sozialistische Staatsmacht ist das 
Hauptinstrument des werktätigen Volkes 
beim Aufbau des Sozialismus.
Die Volkskammer, die Bezirkstage, die 
Kreistage, die Stadtverordnetenversamm
lungen, die Stadtbezirksversammlungen 
sowie die Gemeindevertretungen und de
ren Organe, die vom Vertrauen des Vol
kes getragen sind, bilden das einheit
liche System der Staatsmacht der Arbei

ter und Bauern in der Deutschen Demo
kratischen Republik. Tätigkeit und Auf
bau der Staatsmacht in der Deutschen 
Demokratischen Republik werden durch 
die Organe der Werktätigen selbst be
stimmt.
Die örtlichen Volksvertretungen sind ver
antwortlich für die Durchführung der Ge
setze und Beschlüsse der Volkskammer, 
der Erlasse und Beschlüsse des Staats
rates, der Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates sowie der Beschlüsse 
der übergeordneten Volksvertretungen. 
Sie sind verantwortlich für die politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Entwick
lung in ihrem Verantwortungsbereich.
Die systematische Entwicklung der sozia
listischen Gesellschaftsordnung erfolgt 
auf der Grundlage und in Durchführung 
der von der Volkskammer beschlossenen 
Perspektiv- und Jahresvolkswirtschafts
pläne und den auf dieser Grundlage be
schlossenen Plänen der örtlichen Volks
vertretungen.
Die Durchführung der Pläne ist das Werk 
der Millionen Werktätigen. Die Entfal
tung der Initiative, der Aktivität, der Ta
lente und Fähigkeiten der Menschen und 
ihre materielle Interessiertheit sind die 
entscheidenden Triebkräfte der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung zur Entwick
lung der Produktivkräfte, insbesondere 
zur Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts. Sie finden im so
zialistischen Wettbewerb, in den sozia
listischen Brigaden und Arbeitsgemein
schaften ihren besonderen Ausdruck.
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